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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

2015 hatten die eidgenössischen Räte das  neue Führungsmodell für die
Bundesverwaltung (NFB) angenommen, das seit 2017 in Kraft ist. Voranschläge mit
integrierten Aufgaben- und Finanzplänen, Leistungsgruppen in Amtsstellen,
Globalbudgets und jährliche Ziele mit Messgrössen sind seit damals zentrale Elemente
in der Bundesverwaltung. In der Gesetzesänderung war vorgesehen worden, dass das
NFB nach rund vier Jahren Laufzeit evaluiert werden soll, weshalb der Bundesrat im
November 2021 den Bericht zur 2021 durchgeführten Wirkungsanalyse vorlegte. Die
Erwartungen seien «über weite Strecken erfüllt» worden, so die Zusammenfassung des
Berichts. Die drei übergeordneten Ziele – die Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und
Wirksamkeit durch Globalbudgets, die Weiterentwicklung der Verwaltungsführung und
-kultur mittels Leistungsvereinbarungen sowie eine Verbesserung und stärkere
Transparenz der Haushaltsteuerung dank integrierten Aufgaben- und Finanzplänen –
seien erreicht worden und die neuen Instrumente in der Verwaltung mehrheitlich auf
Unterstützung gestossen. Der Bericht sah jedoch bei zwei Instrumenten noch
Möglichkeiten zur Optimierung: Angestrebt werden soll eine Verwesentlichung der Ziele
und Messgrössen und die Ermöglichung einer freieren Gestaltung der
Leistungsvereinbarungen. 

Der Nationalrat nahm in der Sommersession 2022 Kenntnis vom Bericht. Die
Kommissionssprecher Felix Wettstein (gp, SO) und Jean-Pierre Grin (svp, VD)
erläuterten, dass die Meinung in der FK-NR zum Bericht gespalten sei: Der Bericht
erfasse die Sicht der Verwaltung, nicht aber die möglichen Verbesserungen für das
Parlament. Innerhalb der Kommission sei man sich einig gewesen, dass die Definition
von Leistungsgruppen insbesondere bei der parlamentarischen Diskussion von
Staatsrechnung und Finanzplan nützlich sei. Während ein Teil der
Kommissionsmitglieder zudem klare Vorteile aufgrund der besseren Übersichtlichkeit
der Darstellungen sah, beurteilten andere, dass das Parlament mit dem NFB keine
besseren Steuerungsmöglichkeiten erhalten habe. Kontrovers diskutiert worden sei
auch die Nützlichkeit von Zielen und Messgrössen. Man sei zum Schluss gekommen,
dass Ziele, die erwünschte Wirkungen formulierten, besser seien als Leistungsziele, die
lediglich das Eintreffen bestimmter Ereignisse anstreben würden. Die Kommission
beantragte Kenntnisnahme des Berichts. Auch Finanzminister Ueli Maurer meldete sich
zu Wort. Es stehe fest, dass das NFB «wesentlich mehr Inhalt und Informationen»
verschaffe, dies aber vom Parlament noch zu wenig genutzt werde. Weil man innerhalb
der Verwaltung noch Verbesserungspotenzial sehe, gebe es «auf beiden Seiten noch
Lernbedarf». 

Im Ständerat, der vom Bericht in der Herbstsession 2022 Kenntnis nahm, fasste
Johanna Gapany (fdp, FR) die Position der FK-SR, die ebenfalls Kenntnisnahme
beantragte, zusammen. Der Bericht zeige auf, dass sich sowohl der Bundesrat als auch
die Verwaltung nicht einfach auf dem Bestehenden ausruhen wollten, sondern noch
Verbesserungspotenzial sähen und dieses angehen wollten. Diesen konstruktiven
Ansatz, ein gutes Modell noch besser und nachhaltig zu machen, unterstütze die FK-SR.
Besonders positiv sei in der Kommission die Flexibilität aufgenommen worden, die für
die einzelnen Verwaltungseinheiten herrsche, wobei aber die Informationen trotzdem
vergleichbar geblieben seien. Freilich wurde die Nützlichkeit einzelner
Detailinformationen hinterfragt. Auch die FK-SR bemängelte zudem, dass einzelne
formulierte Ziele nicht wirklich ambitioniert und ab und zu nur sehr schwer messbar
seien. Auch in der kleinen Kammer ergriff Bundesrat Maurer das Wort. Er erinnere sich
an die Zeit, als er noch in der Finanzkommission gewesen sei: «Es bleibt immer ein
gewisses Unbehagen zurück, nicht alles verstanden zu haben, vielleicht nicht überall
Einfluss genommen zu haben, wo man hätte Einfluss nehmen können.» Deshalb sei es
wichtig, die Instrumente weiter zu verbessern und noch mehr Transparenz zu schaffen
– ein Ziel, das Bundesrat und Verwaltung ernst nehmen würden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2022
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsmandat

Gleich drei Mal kam es in der Wintersession 2019 zu Vereidigungen im neu gewählten
Ständerat. Da die 2. Wahlgänge im Kanton Zug am 17. November und in den Kantonen
Basel-Landschaft und Schwyz erst am 24. November stattgefunden hatten, brauchten
die Regierungen dieser drei Kantone aufgrund der Rekursfristen länger für die
Validierung der jeweiligen Wahlen, so dass Matthias Michel (fdp, ZG) am 3. Dezember
und Maya Graf (gp, BL) sowie Othmar Reichmuth (cvp, SZ) erst am 4. Dezember im
Ständerat Einsitz nehmen konnten. Besonders speziell im Fall von Maya Graf, die im
Gegensatz zu ihren beiden neuen Ratskollegen nicht die Eidesformel («Ich schwöre vor
Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten
meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen»), sondern das Gelübde ablegte («Ich gelobe,
die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen»), war der Umstand, dass die Baselbieterin zwei Tage zuvor als
Alterspräsidentin die Wintersession im Nationalrat eröffnet hatte. Die Vereidigung aller
übrigen neu gewählten Ständerätinnen und Ständeräte fand am ersten Tag der neuen
Legislatur, also schon am 2. Dezember statt.  
Thierry Burkart (fdp, AG), Marco Chiesa (svp, TI), Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU),
Charles Juillard (cvp, JU), Hansjörg Knecht (svp, AG), Marianne Maret (cvp, VS), Werner
Salzmann (svp, BE), Jakob Stark (svp, TG), Heidi Z'graggen (cvp, UR) und Mathias Zopfi
(gp, GL) wurden vereidigt; Philippe Bauer (fdp, NE), Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU),
Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Johanna Gapany (fdp, FR), Eva Herzog (sp, BS), Lisa
Mazzone (gp, GE), Carlo Sommaruga (sp, GE), Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Céline
Vara (gp, NE) legten das Gelübde ab.
Insgesamt wurden also 22 neue Ratsmitglieder vereidigt, eine Rekordzahl in der
Geschichte des Bundesstaates. Damit wurde fast die Hälfte der Sitze in der kleinen
Kammer neu besetzt. 11 der 22 Neuen waren sowohl in den Nationalrat als auch in den
Ständerat gewählt worden. Sie mussten sich – da laut Bundesverfassung ein
Doppelmandat nicht möglich ist – für eines der beiden Mandate entscheiden, wie dies
das Büro-SR in seinem Bericht zur Feststellung der Unvereinbarkeiten (19.058)
festhielt. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2022, S. 952 ff.; AB SR, 2022, S. 710 f.; Evaluationsbericht NFB 2021
2) AB SR, 2019 S. 1004; AB SR, 2019 S. 1021; AB SR, 2019 S. 1045; Bericht Büro-SR vom 28.11.19; BLZ, BU, 5.12.19
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